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1 Vorbemerkungen 

Der Plan zur Erhöhung der Schienenwegkapazität (PEK) zu den überlasteten Schienenwegen 
Offenburg – Gundelfingen und Leutersberg – Weil am Rhein wurde am 24.09.2009 herausgege-
ben. Darin wurden die Ursachen der Überlastung analysiert sowie betriebliche und infrastruktu-
relle Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität dargestellt.  

Zu diesem PEK ist nun ein ergänzendes Dokument erstellt worden, um über einen neuartigen 
Ansatz der Trassenvergabe zu informieren, der eine verbesserte Kapazitätsausnutzung auf den 
überlasteten Streckenabschnitten bedeutet. 

Die Ergänzung zum PEK setzt inhaltlich auf den im Jahr 2009 erstellten PEK auf. Sie beinhaltet 
einen aktuellen Stand zur Infrastruktur und zum Betriebsprogramm (Kapitel 2), sowie einen Aus-
blick auf die Zugzahlenentwicklung der nächsten Jahre (Kapitel 3). Um diese Entwicklung mög-
lichst verträglich für alle dort verkehrenden Züge gestalten zu können, soll ein Kapazitätsmodell 
für die Trassenzuweisung im Rahmen eines Piloten des TTR (Timetable Redesign) eingeführt 
werden. Die Pilotstrecke ist der Abschnitt Mannheim – Basel, auf dem sich die überlasteten Schie-
nenwege Offenburg – Gundelfingen und Leutersberg – Weil am Rhein befinden. Der TTR-Pilot 
als Fahrplanmaßnahme und eine von ihm abgeleitete zusätzliche Nutzungsvorgabe für die über-
lasteten Abschnitte werden in Kapitel 4 beschrieben. 
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2 Infrastruktur und Betriebsprogramm 

2.1 Aktueller Stand der Infrastruktur 

Der überlastete Schienenweg der Strecke 4000 zwischen Offenburg und Weil am Rhein liegt auf 
der Achse Karlsruhe – Basel und gliedert sich in zwei Abschnitte: 

• Offenburg – Abzw. Gundelfingen 

• Abzw. Leutersberg – Weil am Rhein 

 

 

Abbildung 1: Lage des überlasteten Schienenwegs Strecke 4000 Offenburg - Weil am Rhein 

 

2.1.1 Offenburg – Abzw. Gundelfingen 

Die überlastet erklärte Strecke zwischen Offenburg und dem Abzweig Gundelfingen ist eine zwei-
gleisige elektrifizierte Strecke mit einer zulässigen Streckenhöchstgeschwindigkeit von 160 km/h 
und LZB-Ausrüstung. Sie ist durchgängig für den Verkehr geöffnet und wird von allen Verkehrs-
arten genutzt. 

Überholungsmöglichkeiten existieren in Offenburg, Niederschopfheim, Friesenheim, Lahr 
(Schwarzw), Orschweier, Herbolzheim, Kenzingen, Riegel, Emmendingen und Denzlingen (siehe 
Abbildung 2).  

Am Abzweig Gundelfingen zweigt die Strecke 4312 (Güterumgehung Freiburg) höhengleich ab. 



 

Ergänzung PEK Offenburg – Weil am Rhein (Strecke 4000)  5 

 

 

Abbildung 2: Schematische Infrastrukturübersicht der Strecke 4000 zwischen Offenburg und Abzw. Gundelfingen 

 

2.1.2 Offenburg – Abzw. Gundelfingen 

Die überlastet erklärte Strecke zwischen Abzweig Leutersberg und Weil am Rhein ist eine zwei-
gleisige elektrifizierte Strecke mit einer zulässigen Streckenhöchstgeschwindigkeit von 160 km/h 
und LZB-Ausrüstung. Sie ist durchgängig für den Verkehr geöffnet und wird ebenfalls von allen 
drei Verkehrsarten genutzt. 

Am Abzweig Leutersberg fädelt die Strecke 4312 (Güterumgehung Freiburg) höhengleich in die 
Strecke 4000 ein. Am Abzweig Schliengen zweigt die Strecke 4280 (Abschnitt Katzenbergtunnel) 
höhengleich ab. Sie ist ein Abschnitt der neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke Karlsruhe – Basel, 
die tagsüber vorrangig vom SPFV genutzt wird. Im Bereich Haltingen – Weil am Rhein kommen 
die Verkehre beider Strecken höhengleich wieder zusammen. 

Überholungsmöglichkeiten existieren in Bad Krozingen, Müllheim, Schliengen, Rheinweiler, Ef-
ringen-Kirchen, Haltingen und Weil am Rhein (siehe Abbildung 3). 

 

 
Abbildung 3: Schematische Infrastrukturübersicht der Strecke 4000 zwischen Abzw. Leutersberg und Weil am Rhein 



 

 
 

2.2 Aktuelles Betriebsprogramm 

Das aktuelle Betriebsprogramm im SPV (siehe Abbildung 4) ist fortwährend stärkeren Verände-
rungen, vor allem durch zusätzliche Verkehre, unterworfen. Im SPFV verkehren die Linien 12 und 
43 von DB Fernverkehr zusammen in einem Stundentakt, der durch die zweistündlich verkeh-
rende Linie 20 sowie zahlreiche Einzellagen anderer Linien ergänzt wird. Zusätzlich verkehren 
einzelne Nachtzüge der ÖBB und BTE.  

• ICE-Linie 12 Berlin – Frankfurt – Basel SBB (2-Stundentakt) 

• ICE-Linie 20 Hamburg – Frankfurt – Basel SBB (2-Stundentakt) 

• ICE-Linie 43 Dortmund – Basel SBB (2-Stundentakt) 
 

Im SPNV verkehren im Wesentlichen Regionalverkehrslinien in der Relation Offenburg – Freiburg 
– Basel. Im Abschnitt Denzlingen – Freiburg werden diese durch weitere Verkehre der Breisgau-
S-Bahn ergänzt. 

• RE-Linie Karlsruhe – Offenburg – Basel (2- Stundentakt) 

• RE-Linie Offenburg – Basel (2-Stundentakt) 

• RB-Linie Freiburg – Basel (Stundentakt) 

• RB-Linie Offenburg – Müllheim/Basel (Stundentakt) 

• Breisgau-S-Bahn Freiburg – Denzlingen – Waldkirch/Elzach (30-min-Takt) 
 

 

Abbildung 4: Aktuelles Betriebsprogramm (Stand: 07/2020) mit regelmäßig verkehrenden Linien und ausgewählten 
Betriebsstellen 
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3 Prognosezugzahlen 

3.1 Entwicklung der Zugzahlen 

 

Aktuell verkehren folgende Züge auf den überlasteten Abschnitten über 24 Stunden: 

 Anzahl Züge (Summe beider Richtungen)1 

Streckenabschnitt SPFV SPNV SGV Sonstige2 Gesamt 

4000 Offenburg - Denzlingen 65 67 170 14 316 

4000 Denzlingen - Gundelfingen 65 138 173 16 392 

4000 Leutersberg - Müllheim 63 81 190 11 345 

4000 Müllheim – Weil am Rhein3 63 53 186 13 315 

1) Quelle: DB Netz AG, Die Angaben berücksichtigen Verkehre des Netzfahrplans sowie des Gelegenheitsverkehres 
im Jahr 2020 über 24 Stunden (Stand KW03 2020)  
2) z.B. Triebfahrzeugfahrten und Leerreisezüge 
3) Ein Teil der Züge befährt auf einem Teilstück den Katzenbergtunnel 
 

Derzeit gilt die Prognose für das Jahr 2030 aus der Bedarfsplanüberprüfung des Bundes, die die 
Fertigstellung des durchgehend viergleisigen Ausbaus Karlsruhe – Offenburg – Freiburg – Basel 
unterstellt. 

Die Prognosezugzahlen (Stand: KW 23/2020) beinhalten jeweils die Zugzahlen auf der Bestands-
strecke (Strecke 4000) und der Neubaustrecke (Strecke 4280). In den beiden nachfolgenden Ta-
bellen sind die Zugzahlen der Strecken 4000 und 4280 über 24 Stunden dargestellt: 

 Anzahl Züge (Summe beider Richtungen)1 

Streckenabschnitt SPFV SPNV SGV Sonstige2 Gesamt 

4000 Offenburg - Denzlingen 72 136 18 198 

4000 Denzlingen - Gundelfingen 72 208 20 300 

4000 Leutersberg – Bad Krozingen 72 180 45 297 

4000 Bad Krozingen - Hügelheim 72 108 45 225 

4000 Hügelheim - Müllheim 0 108 91 199 

4000 Müllheim – Weil am Rhein 0 88 16 104 

1) Quelle: BVWP –Prognose 2030 für 24 Stunden 
2) In der Prognose 2030 sind Güterzüge und sonstige Fahrten zusammengefasst 



 

 
 

 

 Anzahl Züge (Summe beider Richtungen)1 

Streckenabschnitt SPFV SPNV SGV Sonstige2 Gesamt 

4280 Offenburg - Riegel 0 0 270 270 

4280 Riegel - Hügelheim 0 0 267 267 

4280 Hügelheim - Müllheim 72 0 201 273 

4280 Müllheim – Weil am Rhein 72 0 257 329 

1) Quelle: BVWP –Prognose 2030 für 24 Stunden 
2) In der Prognose 2030 sind Güterzüge und sonstige Fahrten zusammengefasst 

 

Der viergleisige Ausbau wird die Kapazität des Oberrheinkorridors soweit erhöhen, dass eine 
deutliche Zunahme des SGV auf dieser Relation und ein bedarfsgerechtes SPNV-Angebot mög-
lich werden, ohne dass es zu einer Überlastung kommt. Die Summe beider Streckenzugzahlen 
liegt bei etwa 430 bis 570.  

Aus aktueller Sicht ist absehbar, dass dieser Ausbau erst deutlich nach 2030 fertiggestellt sein 
wird. Jedoch ist bis zur Realisierung des Aus- und Neubaus mit einer stetig steigenden Nachfrage 
an Trassen auf den Abschnitten zwischen Offenburg und Basel zu rechnen. Zudem hat sich seit 
der erstmaligen Deklaration dieser Strecke als überlasteter Schienenweg und den vorhandenen 
Kapazitätsengpässen an der grundsätzlichen Überlastung nichts verändert. Auch die Eröffnung 
des Katzenbergtunnels zwischen Schliengen und Haltingen hat wegen beidseitiger höhengleicher 
Überleitung nur einen marginal kapazitativen Effekt gebracht. Daher muss diesem Umstand mit 
geeigneten Maßnahmen begegnet werden. Ein Ansatz im Bereich der Fahrplanmaßnahmen ist 
eine Änderung in der Trassenvergabe (Kapitel 4).  
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4 Vorgesehene Fahrplanmaßnahmen und Nutzungsvorgaben 

4.1 Fahrplanmaßnahmen 

Eine steigende Verkehrsnachfrage auf dem Verkehrsträger Schiene hat in den letzten Jahren zu 
zunehmenden Engpässen und damit zu überlasteten Schienenwegen (ÜLS) mit der Folge einer 
sinkenden Fahrplan-/Betriebsqualität und der Gefahr von Trassenablehnungen geführt. Vor dem 
Hintergrund, dass Infrastrukturmaßnahmen erst deutlich zeitverzögert zur Erhöhung der Schie-
nenwegkapazität führen, ist es erforderlich, ergänzende kurzfristig wirkende Fahrplanmaßnah-
men einzuführen. Ihr Ziel ist es, allen Marktbedürfnissen besser gerecht zu werden und zu einer 
optimierten Nutzung der vorhandenen Infrastrukturkapazität zu führen. Zu diesem Zweck wurden 
in der Vergangenheit bereits in den SNB (neu NBN) für ÜLS-Abschnitte (auch für die Abschnitte 
Offenburg – Gundelfingen und Leutersberg – Weil am Rhein) erste Nutzungsvorgaben definiert. 

Darüber hinaus können durch eine gesamthafte Kapazitätsplanung und Vermarktung der geplan-
ten Kapazitäten weitere positive Effekte auf die Nutzung der zur Verfügung stehenden Schienen-
wegkapazität erzielt werden. Hierzu bedarf es einer marktgerechten und kapazitätsschonenden 
Planung der Trassen sowie eines Kapazitätsnutzungsplans (KNP) zur Darstellung der Kapazitä-
ten. Durch die Vorkonstruktion und Systematisierung der Verkehre sowie strukturierten Bestel-
lungen auf Basis des Kapazitätsnutzungsplans kann eine optimierte Kapazitätsnutzung auf über-
lasteten Schienenwegen erzielt werden (siehe auch Kapitel 4.1.3). 

4.1.1 Kapazitätsmodell zur Pilotierung eines Kapazitätsnutzungsplans 

Zur Optimierung der Kapazitätsnutzung auf den überlasteten Streckenabschnitten der Strecke 
4000 soll als ergänzende Fahrplanmaßnahme ein Kapazitätsnutzungsplan für die Fahrplanperi-
ode 2022 pilotiert werden (TTR-Pilot Mannheim-Basel). Zu diesem Zweck wird seitens der DB 
Netz AG ein vorkonstruierter Trassenkatalog erstellt. Im Trassenkatalog sind alle für die einzelnen 
Verkehrsarten zur Verfügung stehenden Kapazitäten dargestellt. 

Das Kapazitätsmodell sieht vor, dass im Rahmen der ersten Netzfahrplanerstellungsphase (NEP) 
nur Trassen aus dem Trassenkatalog gemäß der dort vorgesehenen Verkehrsart und damit ent-
sprechend einer kapazitätsschonenden Nutzung bestellt werden können. In den NBN der DB 
Netz AG in der Anlage 4.9.2b im Kapitel 6.1 für 2022 wird hierzu folgende Text-Passage aufge-
nommen: 

„Während der ersten Netzfahrplanerstellungsphase müssen Trassen gemäß Trassen-

katalog im Kapazitätsmodell bestellt werden.“  

In der Anlage 4.6.2 der NBN wird zu den bestehenden Regelungen auf dem ÜLS am Oberrhein 
eine entsprechende zusätzliche Regelung ergänzt. Diese ist auch unter 4.2.1 des PEK-Ergän-
zungsdokuments enthalten.  

In der zweiten Netzfahrplanerstellungsphase und im unterjährigen Verkehr können anschließend 
individuelle Trassenbestellungen, die keinen Einfluss auf die in der ersten Netzfahrplanerstel-
lungsphase belegten Kapazitäten haben, zugewiesen werden.  

Im Umgang mit Konflikten (Mehrfachbestellungen einer KNP-Kapazität) gilt für den TTR-Piloten 
für die 1. NEP nachfolgendes in den NBN (Anlage 4.9.2b, Kapitel 6.2) für 2022 verankertes Pro-
zedere:  

Im Konfliktfall mehrerer Bestellungen derselben Verkehrsart gilt folgender Ablauf: 

1) Trasse wird innerhalb des Konstruktionsspielraums auf eine andere passende freie 

vorkonstruierte Trasse derselben Verkehrsart verschoben. 

2) Ist eine Verschiebung nach Punkt 1 nicht möglich, erfolgt eine Verschiebung in Ab-

sprache mit dem Zugangsberechtigten außerhalb des Konstruktionsspielraums auf 
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eine andere passende freie vorkonstruierte Trasse derselben Verkehrsart oder auf 

nicht überlastete Zeiträume im ÜLS-Abschnitt.  

3) Ist eine Verschiebung nach Punkt 1 und 2 nicht möglich, wird ein Streitbeilegungs-

verfahren gemäß 4.2.1.8 NBN durchgeführt. 

4.1.2 Planungsprämissen für den Trassenkatalog 

Die Verkehrsnachfrage zur marktgerechten Erstellung des Trassenkatalogs für die Pilotierung 
2022 wird auf Basis der Struktur der vergangenen Trassenangebote (vorläufiger Netzfahrplan 
(VNP) 2021) modelliert und unter Berücksichtigung des NBN-Stellungnahmeverfahrens ggf. an-
gepasst. Hierzu wird aus dem VNP ein nicht durch Bau beeinflusster Grundzustand ermittelt, um 
ein repräsentatives Verkehrsaufkommen zu erhalten.  

Im Trassenkatalog sind Trassen für den SPV und SGV hinterlegt. Damit werden sowohl im SGV 
als auch im SPV bereits bekannte wiederkehrende Verkehrsbedürfnisse sowie Fahrlagen ein-
schließlich Halte aus dem VNP 2021 berücksichtigt. Die Aufteilung der Kapazität auf die Ver-
kehrsarten erfolgt auf Basis der Ist-Zugmenge aus den Jahren 2019 und 2020 sowie des VNP 
2021, sodass eine Vermeidung von Angebotsreduzierungen im KNP sichergestellt werden kann. 
Bei der Konstruktion der KNP-Trassen wurden die Zugcharakteristika aus dem VNP 2021 be-
rücksichtigt, um passende Katalogtrassen für den heutigen Verkehr anbieten zu können. Im Per-
sonenverkehr wurde zudem die zeitliche Lage der Züge übernommen, um die bereits eingerich-
teten Takt- bzw. Anschlusssysteme gewährleisten zu können. Sofern wiederkehrende Verkehrs-
bedürfnisse nicht beeinträchtigt wurden, wurde darüber hinaus freie Kapazität mit zusätzlichen 
standardisierten Trassen aufgefüllt. Die Trassen der an den ÜLS angrenzenden nicht überlaste-
ten Laufwegabschnitte werden mit dem verbindlichen Trassenkatalog harmonisiert. 

Im Rahmen der oben genannten Grundsätze wurde im SGV zudem eine Erhöhung der Wagenlast 
umgesetzt, die aus neuen infrastrukturellen Möglichkeiten in der Schweiz resultiert. Die nachfol-
gend aufgeführte Zugcharakteristik zeigt die vorwiegend für die Vorkonstruktion der Güterver-
kehrstrassen verwendeten Parameter: 

o Bremsprofil: Bremsprofil G; Mbr 70 als Mindestanforderung  

o Lastprofil:  1800t  

o Zuglänge:  690m Gesamtzuglänge  

o KV-Profil:  70/400 

o Baureihe:  80 6185-2 mit wirksamer LZB-CE  

 

Maßgeblich für die Belegung und Zuweisung der Trassen ist die im Trassenkatalog angegebene 
Fahrzeit. Bestellungen können unter Einhaltung der Fahrzeit von den hinterlegten Zugcharakte-
ristika abweichen. Eine vollständige Darstellung aller standardisierter Trassen mit den jeweiligen 
Zugcharakteristika kann dem Trassenkatalog entnommen werden.  

Ein Teil der im Trassenkatalog definierten SGV-Trassen wird in das internationale PaP-Angebot 
auf dem Schienengüterverkehrskorridor Rhein-Alpen eingebracht. Wenn diese nicht als PaPs 
bestellt werden, können sie in der ersten Netzfahrplanerstellungsphase für das nationale SGV-
Trassenangebot genutzt werden. 

 

4.1.3 Positive Effekte eines Trassenkatalogs für die Kapazitätsnutzung  

Durch harmonisierte und feste Zugfolgen, sowie einen verbindlichen Trassenkatalog können po-
sitive Effekte erzielt werden. 

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die jeweiligen Streckenzugzahlen, die 
sich aus dem unter Kapitel 4.1.2 beschriebenen Trassenkatalog ableiten lassen und für den TTR-
Piloten Mannheim – Basel gelten. Die Daten zeigen, dass die aktuellen Verkehrsbedürfnisse auf 
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den überlasteten Streckenabschnitten bedient und vereinzelt zusätzliche Trassen angeboten 
werden können. 

 

Aktuell verkehren folgende Züge auf den überlasteten Abschnitten zwischen 6:00 Uhr und 
22:00 Uhr: 

 
Ist-Anzahl Züge 6-22 Uhr 

 (Summe beider Richtungen)1 

Streckenabschnitt SPFV SPNV SGV Sonstige2 Gesamt 

4000 Offenburg - Denzlingen 57 58 109 12 236 

4000 Denzlingen - Gundelfingen 57 124 110 13 304 

4000 Leutersberg - Müllheim 53 74 121 9 257 

4000 Müllheim – Weil am Rhein3 53 46 120 11 230 

1) Quelle: DB Netz AG, Die Angaben berücksichtigen Verkehre des Netzfahrplans sowie des Gelegenheitsverkehres 
im Jahr 2020 im Verkehrszeitraum zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr (Stand KW03 2020)  
2) z.B. Triebfahrzeugfahrten und Leerreisezüge 
3) Ein Teil der Züge befährt auf einem Teilstück den Katzenbergtunnel 

 

Im Trassenkatalog sind folgende Trassen zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr hinterlegt: 

 
Trassenkatalog Anzahl Züge 6-22 Uhr 

 (Summe beider Richtungen)1 

Streckenabschnitt SPFV SPNV SGV Sonstige2 Gesamt 

4000 Offenburg – Denzlingen  
(Teningen-Mundingen) 

62 67 124 - 253 

4000 Denzlingen - Gundelfingen 60 133 124 - 317 

4000 Leutersberg – Müllheim  
(Bad Krozingen) 

59 72 125 - 256 

4000 Müllheim – Weil am Rhein3  
(Schliengen Nord) 59 59 131 - 249 

1) Quelle: DB Netz AG, Trassenkatalog; wenn angegeben, gilt die Zugzahl für die genannte repräsentative Betriebs-
stelle eines Abschnitts; Angaben für Donnerstage im Verkehrszeitraum zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr 
2) im Trassenkatalog nicht separat ausgewiesen 
3) Ein Teil der Züge befährt auf einem Teilstück den Katzenbergtunnel 

 

Kapazitätsschonende Trassennutzung durch Harmonisierung und festgelegte Zugfolge  

Durch eine gewisse Harmonisierung der Trassen können Bündel aus gleichartigen Zügen kapa-
zitätsoptimal hintereinander geplant werden. Nicht nutzbare Zeitlücken zwischen Trassen werden 
minimiert. Zudem besteht bei der Belegung der Trassen für die Mehrzahl v. a. der Güterzüge ein 
entsprechender Freiheitsgrad, einer konkreten Trassenanmeldung eine passende Trasse zuzu-
weisen. 

Während einzelne Nutzungsvorgaben die Eigenschaften einer Trasse betreffen und dafür sorgen, 
dass deren Kapazitätsverbrauch im Interesse der Gesamtheit einen bestimmten Rahmen nicht 
überschreitet, wirkt die Vorgabe der Zugreihenfolge direkt auf die Gesamtkapazität des Schie-
nenwegs.  
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Für die Leistungsfähigkeit eines Schienenwegs sind die Mindestzugfolgezeiten zwischen den Zü-
gen maßgebend. Häufige Wechsel zwischen langsamen und schnellen Zügen führen in der Kon-
sequenz beim Zugfolgefall „schneller Zug folgt langsamen Zug“ zu einer hohen Mindestzugfolge-
zeit und sind damit kapazitätsreduzierend. Daher wird über die Vorgabe des Trassenkatalogs 
gleichzeitig die Häufigkeit der kapazitiv kritischen Zugfolgefälle gesteuert. Um die Kapazität der 
Strecke möglichst optimal zu nutzen, soll die Anzahl dieser Zugfolgefälle auch bei weiter zuneh-
menden Zugzahlen nicht weiter ansteigen. 

Im Güterverkehr wurden außerdem sich durch neue Infrastruktur in der Schweiz (Ceneri-Tunnel) 
ergebende Möglichkeiten der Lasterhöhung umgesetzt, indem die systematisierten Trassen mit 
einer Last von 1800t geplant sind. 

 

Verbindlicher Trassenkatalog verhindert Kapazitätsverluste  

Ein verbindlicher Trassenkatalog während der ersten Netzfahrplanerstellungsphase führt dazu, 
dass die Fahrplanstruktur und damit die hohe nutzbare Schienenwegkapazität erhalten bleibt. 
Dies sind insbesondere 

- Langlaufende Verkehre des SPFV und SGV verkehren möglichst gebündelt, um trotz der 
hohen Streckenbelastung ein stabiles vertaktetes Angebot im SPNV zu ermöglichen (teil-
weise 30-Minuten-Takt) 

- Langlaufende Trassen des SGV bleiben erhalten und können nicht durch vertaktete kurz-
laufende Verkehre verdrängt werden 

- Bündel aus Güterzügen bleiben erhalten und können nicht durch Einzellagen anderer 
Verkehre aufgelöst werden (dabei ansonsten Verlust von mehr als einer Güterzugtrasse 
durch eine andere Trasse) 

 

 

Abbildung 5: beispielhafte Trassenstruktur zwischen Freiburg Hbf und Offenburg  

 

In der Abbildung 5 ist eine typische Situation betreffend der Kapazitätsnutzung dargestellt. Zwi-
schen zwei Trassen des SPNV sind 4 Trassen des SGV als harmonisiertes Bündel eingeplant. 
Durch den Trassenkatalog wird verhindert, dass andersartige Trassen zu einem Verlust an Ka-
pazität führen, insbesondere wenn deren Kapazitätsverbrauch von dem der SGV-Züge abweicht. 
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Die standardisierten Trassen des SGV berücksichtigen durchgängig eine hohe Last (1.800 t) zur 
Ermöglichung geforderter hoher Transportmengen je Zug, und setzen die mögliche Lasterhöhung 
im alpenquerenden Verkehr nach Inbetriebnahme des Ceneri-Tunnels (Schweiz) fort. 

Durch die weitgehende Standardisierung des SGV kann von einer höheren Betriebsdurchfüh-
rungsqualität ausgegangen werden.  

 

4.2 Nutzungsvorgaben 

Die DB Netz AG hat aus der in 4.1 genannten Fahrplanmaßnahme eine streckenspezifische Vor-
gabe für die Kapazitätszuweisung auf der für überlastet erklärten Infrastruktur abgeleitet. Diese 
wird zu den bereits bestehenden Vorgaben des überlasteten Schienenwegs ergänzt.  

Mit diesen Vorgaben wird gemäß § 59 ERegG das Ziel einer Erhöhung der verfügbaren Schie-
nenwegkapazität und eine optimale Kapazitätsauslastung auf den gem. § 55 ERegG für überlas-
tet erklärten Schienenwegen verfolgt.  

Die Geltungsdauer der Nutzungsvorgaben orientiert sich an der Geltungszeit der NBN, in denen 
sie jährlich neu zu veröffentlichen sind. Abhängig von der weiteren Entwicklung auf den als über-
lastet erklärten Strecken wird die DB Netz AG die Nutzungsvorgaben – in ggf. modifizierter Form 
– in die NBN der jeweils nachfolgenden Netzfahrplanperiode aufnehmen. 

Vorbehaltlich der Zustimmung der BNetzA strebt die DB Netz AG für die Netzfahrplanperiode 
2022 die unter 4.2.1 formulierte Nutzungsvorgabe für den als überlastet erklärten Schienenweg 
an, soweit ihr keine anderen Regelungen entgegenstehen. Bei Erfordernis, z. B. bei weiter stei-
genden Zugzahlen, können in den Folgejahren weitere Nutzungsvorgaben in Kraft treten oder 
Nutzungsvorgaben angepasst werden. 

 

4.2.1 Ausschließliche Bestellmöglichkeit für Trassen des Trassenkatalogs im Rahmen 
der ersten Netzfahrplanerstellungsphase für den Fahrplan 2022 

Für die überlasteten Abschnitte Offenburg – Gundelfingen und Leutersberg – Weil am Rhein 
müssen im Zeitraum zwischen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr im Rahmen der ersten Netzfahrplaner-
stellungsphase für den Fahrplan 2022 Trassen gemäß des Trassenkatalogs des Kapazitätsmo-
dells des TimeTableRedesign - Piloten Mannheim-Basel bestellt werden.  

Anlage 4.9.2c der NBN beinhaltet das Kapazitätsmodell des TTR-Piloten Mannheim-Basel, wel-
ches den Trassenkatalog und die zu berücksichtigen Mindestanforderungen an die Katalogtras-
sen enthält. Die Trassen des Trassenkatalogs sind bei der Trassenbestellung anzugeben.  

Informationen zu TimeTableRedesign (TTR) und den Pilotenstrecken sind in den NBN 2022 unter 
4.9 enthalten.  

Detaillierte Informationen zur Streckenführung, Bestellfristen und Bestellbedingungen bezüglich 
des TTR-Piloten Mannheim-Basel sind in den Anlage 4.9.2b der NBN enthalten. 

 
 
 


